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Mahd 10 Tage früher möglich
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ACHTUNG: Mahdvorverlegung nur möglich·	Code DIVSZ - UBB/Bio -Biodiversitätsflächen im Grünland: die erste Nutzung kann um 10 Tage früher durchgeführt werden, d. h. frühestens mit der zweiten Mahd von vergleichbaren Schlägen, jedoch frühestens ab dem 05.06.2024, jedenfalls ab dem 05.07.2024.·	auf Naturschutzflächen mit Code NM02 „Vorverlegung des Schnittzeitpunktes gemäß www.mahdzeitpunkt.at möglich“






